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Eigentlich wollte ich schon gar nichts mehr schreiben, weil die wirklich hilfreichen Kommentare
einfach angemotzt werden...

Aber ich habe noch einen Vorschlag, wie du ggf. schneller zum Lehramt kommen kannst. Hier
hängt natürlich sehr viel davon ab in welchem Land du bist usw.

Also ein Beispiel: eine Kollegin von mir hat BWL auf Diplom an einer FH studiert. Sie ist dann
direkt in den Master Wirtschsftspädagogik an der Uni gewechselt und arbeitet jetzt (nach dem
Referendariat) an einer beruflichen Schule. Der Master hat maximal 2 Jahre gedauert, weil ihr
von BWL fast alles angerechnet wurde.

Hier in Bayern gibt es das auch für Sozialpädagogik. Du könntest also deinen Master fertig
machen und dann die entsprechende Berufspädagogik studieren. Da würde sicherlich einiges
angerechnet werden. Als Lehrer könntest du dann an Kinderpflegeschulen oder an der sozialen
FOS arbeiten.

Das wäre sicherlich der schnellste Weg ins Lehramt. Leider kennen sich die Studienberatungen
mit dem beruflichen Schulwesen eher schlecht aus, deswegen wirst du gute Infos und Infos zu
weiteren Voraussetzungen nur direkt bei Lehrstühlen oder in der entsprechenden Schule
bekommen.

Tipp dazu: sinnvoll wäre es ein weiteres Unterrichtsfach dazu zu studieren, denn das verbessert
die Jobaussichten unglaublich. Dann dauert das Studium aber doch etwas länger.
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